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Zu §2 Ziff. 4 der Verordnung:

§ 5
Ablieferungspflicht der volkseigenen Güter 
und sonstigen landwirtschaftlichen Betriebe

(1) Volkseigene Güter (VEG) sind die Güter, für die 
das Statut der volkseigenen Güter (VEG) vom 2. Sep
tember 1953 (ZB1. S. 428) gilt.

(2) Unter „sonstigen landwirtschaftlichen Betrieben“ 
sind zu verstehen:

a) die Güter der Deutschen Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften zu Berlin und die volks
eigenen Lehr- und Versuchsgüter sowie die Staat
lichen Tierzuchtbetriebe;

b) alle anderen staatlichen Betriebe mit landwirt
schaftlichem Charakter (z. B. die der örtlichen Ver- 
waltung unterstellten volkseigenen Betriebe für 
die Mast von Schlachtvieh, die Maschinen-Trak
toren-Stationen [MTS] und ihre Nebenbetriebe, die 
Staatlichen Straßenunterhaltungsbetriebe [SSUB] 
und die Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe);

c) gemeindeeigene Betriebe und Flächen sowie alle 
landwirtschaftlichen Betriebe und Flächen, die 
durch die Räte der Gemeinden oder Kreise als 
Treuhänder vorübergehend verwaltet werden.

Zu §2 Ziff. 5 der Verordnung:

§ 6
Ablieferungspflicht der anderen Erzeuger

(1) Zu den anderen Eigentümern, Besitzern, Pächtern, 
Nutznießern oder Haltern von Tieren, die der Abliefe
rungspflicht unterliegen — sofern sie nicht ausdrücklich 
von ihr befreit sind —, gehören alle Personen, die Be
sitzer von landwirtschaftlichen Betrieben oder Nutz
flächen, aber nicht Bauern sind (z. B. Handels- oder 
Gewerbetreibende, Handwerker, Angehörige der freien 
Berufe) oder nur Tiere halten, auf die sich eine Abliefe
rungspflicht bezieht.

(2) Zu diesem Personenkreis gehören ‘— mit Aus
nahme der in Ziffern 2, 3 und 4 des § 2 der Verordnung 
angeführten — auch alle Personenvereinigungen, Per
sonenverbände und Institutionen (juristische Personen), 
wie die gesellschaftlichen, haushalts- und finanzplan
gebundenen Organisationen, Anstalten, Vereine, Stif
tungen, Handelsgesellschaften, Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften, Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks, Verbände und Vereinigungen und alle 
anderen juristischen Personen einschließlich der Ver
mögensträger der Kirche (Kirchengemeinden, Kirchen
vereinigungen usw.). Diese Personen werden hinsicht
lich der Pflichtablieferung verantwortlich durch ihren 
gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter (Leiter, 
Vorsitzenden, Treuhänder, Bewirtschafter usw.) ver
treten. Ist der landwirtschaftliche Betrieb in den hier 
genannten Fällen verpachtet worden, dann ist der 
jeweilige Pächter für die Erfüllung der Ablieferungsver
pflichtungen verantwortlich. Verläßt der Pächter den 
Betrieb vor oder nach Ablauf der Pachtzeit, so sind die 
gesetzlichen Vertreter der betreffenden juristischen 
Person verantwortlich.

Zu § 3 Abs. 1 der Verordnung:
§ 7

V eranlagungszeitrauni
(1) Die Pflicht zur Ablieferung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse betrifft alle natürlichen und juristischen

Personen, bei denen am 1. Januar die Voraussetzungen 
für die Veranlagung zur Pflichtablieferung nach der 
Verordnung gegeben sind.

(2) Treten im Laufe des Jahres bei landwirtschaft
lichen Nutzflächen im Umfange oder in der Art der 
Produktion der landwirtschaftlichen Erzeugnisse Ver
änderungen ein (z. B. Flächenveränderungen, Hinzu
pachtung von Flächen usw.), so bleibt dies auf die ur
sprüngliche Veranlagung ohne Einfluß. Die Änderungen 
sind erst im nächsten Kalenderjahr zu berücksichtigen. 
In Härtefällen kann die Abteilung Erfassung und Auf
kauf des Rates des Kreises die Änderung sofort berück
sichtigen. Bei Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für Bauvorhaben oder bei solchen Verände
rungen der Oberfläche, die eine landwirtschaftliche 
Nutzung ausschließen, hat die Abteilung Erfassung und 
Aufkauf des Rates des Kreises die entsprechende Be
richtigung des Ablieferungsbescheides nach erfolgter 
Nutzungsartenänderung durch die Abteilung Landwirt
schaft durchzuführen.

Zu § 3 Abs. 2 der Verordnung:
§ 8

Rechtsnachfolge in der Ablieferungspflicht
Beim Tode oder bei Entmündigung des Ablieferungs

pflichtigen sind die Erben oder der Vormund, bei Auf
lösung (Liquidation) oder Umbildung einer juristischen 
Person bis zur Klärung der Rechtsnachfolge der Ver
walter, Bewirtschafter oder Treuhänder für die Er
füllung der festgesetzten Ablieferungspflicht in 
vollem Umfange verantwortlich. In Zweifelsfällen be
stimmt die Abteilung Erfassung und Aufkauf des Rates 
des Kreises auf Grund der getroffenen Feststellungen 
im Einvernehmen mit den in dieser Frage beteiligten 
Abteilungen des Rates des Kreises oder anderen Dienst
stellen, wer von den im Betriebe beschäftigten Per
sonen für die Erfüllung der Ablieferungspflicht ver
antwortlich ist.

§ 9
Besitzwechsel und Ablieferungspflicht

(1) Bei einem Besitz Wechsel von privaten landwirt
schaftlichen Betrieben infolge Verpachtung oder Eigen
tumsübergang auf Grund von Kauf oder Tausch, Erb
gang oder auf Grund sonstiger gesetzlicher Bestimmun
gen geht die Ablieferungspflicht von dem zur Zeit des 
Besitzwechsels ablieferungspflichtigen Eigentümer, Be
sitzer, Pächter oder Nutznießer auf den neuen Eigen
tümer, Besitzer, Pächter, Nutznießer oder gesetzlichen 
Rechtsnachfolger in dem Umfang und in dem Erfül
lungsstand (einschließlich der gesamten Ablieferungs
schulden und Ablieferungsrückstände) zum Zeitpunkt 
der Durchführung des Besitzwechsels über. Streitig
keiten zwischen den Vertragspartnern über den Über
gang der Ablieferungspflicht werden vom Rat des 
Kreises entschieden.

(2) Der Rat des Kreises kann, wenn es zur Weiter
führung der Wirtschaft unbedingt erforderlich ist, auf 
Grund des Antrages des Rates der Gemeinde bei einem 
Besitzwechsel erforderlichenfalls Erleichterungen bei 
der Tilgung der Ablieferungsschulden durch Stundung 
oder Ermäßigung, in besonderen Fällen auch durch 
volle Streichung gewähren. Ist es zur Weiterführung der 
Wirtschaft unbedingt notwendig, kann auch das Ab
lieferungssoll entsprechend ermäßigt werden. Eigen
tümer bzw. Bewirtschafter, die ihre Wirtschaft wechseln, 
ohne für die Tilgung der Ablieferungsschulden und 
Rückstände der von ihnen abgegebenen Wirtschaft zu 
sorgen, bleiben jedoch für diese Schulden und Rück-


